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54/98. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen", an Aktivitäten der
Vereinten Nationen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und technische
Entwicklungszusammenarbeit

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 49/139 B vom 20. Dezember 1994, 50/19 vom
28. November 1995 und 52/171 vom 16. Dezember 1997,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/182 vom 19. Dezember 1991, 47/168 vom
22. Dezember 1992, 48/57 vom 14. Dezember 1993, 49/139 A und B vom 20. Dezember 1994,
50/57 vom 12. Dezember 1995 und 51/194 vom 17. Dezember 1996 sowie der Resolutionen des
Wirtschafts- und Sozialrats 1995/56 vom 28. Juli 1995 und 1996/33 vom 25. Juli 1996,

in der Erwägung, dass sich die internationale Gemeinschaft, wie die jüngsten Ereignisse
deutlich gemacht haben, bei der Bewältigung der zunehmenden Reichweite und Komplexität von
Naturkatastrophen und anderen humanitären Notsituationen nicht nur auf die Ausarbeitung gut
koordinierter umfassender Antwortmaßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen stützen
muss, sondern auch auf die Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zu Nor-
malisierung, Wiederaufbau und Entwicklung,

unter Hinweis darauf, dass die Verhütung von Notstandssituationen, die Notstandsvorsorge
und die Eventualfallplanung auf weltweiter Ebene größtenteils davon abhängen, dass die örtliche
und einzelstaatliche Antwortkapazität gestärkt wird und dass sowohl auf innerstaatlicher als auch
internationaler Ebene Finanzmittel zur Verfügung stehen,
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1. nimmt Kenntnis von dem gemäß ihrer Resolution 52/171 erstellten Bericht des
Generalsekretärs1 über die Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten "Weißhelmen", an den
Aktivitäten der Vereinten Nationen im Bereich humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und technische
Entwicklungszusammenarbeit;

2. regt zu freiwilligen nationalen und regionalen Maßnahmen an, die darauf abzielen, dem
System der Vereinten Nationen im Rahmen des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen
im Einklang mit den vereinbarten Verfahren und Praktiken der Vereinten Nationen nationale
Freiwilligenkorps wie die Weißhelme auf Bereitschaftsbasis zur Verfügung zu stellen, um spe-
zialisierte menschliche und technische Ressourcen für die Nothilfe und die Normalisierung
bereitzustellen;

3. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die lobenswerten Fortschritte der Weiß-
helm-Initiative, die eine einzigartige freiwillige internationale Maßnahme darstellt, im System
der Vereinten Nationen das Fachwissen von Freiwilligen zur Verfügung zu stellen, die in der
Lage sind, rasch und koordiniert auf humanitäre Notsituationen sowie auf die Bedürfnisse im
Zusammenhang mit der Normalisierung, dem Wiederaufbau und der Entwicklung einzugehen,
unter gleichzeitiger Beibehaltung des unpolitischen, neutralen und unparteiischen Charakters der
humanitären Maßnahmen;

4. erkennt mit Genugtuung an, dass die Weißhelme in enger Zusammenarbeit mit dem
Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und als ein operativer
Partner der Freiwilligen der Vereinten Nationen ein effizienter und nützlicher Mechanismus sind,
um dem System der Vereinten Nationen in Anbetracht der wachsenden Zahl und der zunehmen-
den Reichweite und Komplexität von Naturkatastrophen und anderen Notsituationen im Voraus
zusammengestellte und ausgebildete homogene Teams zur Unterstützung von Soforthilfe-, Nor-
malisierungs-, Wiederaufbau- und Entwicklungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erleichterung kooperativer Maßnahmen zwischen
dem System der Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft durch nationale Freiwilligenkorps
zu fördern, mit dem Ziel, die Kapazität der Vereinten Nationen für rasche und wirksame Ant-
wortmaßnahmen auf humanitäre Notsituationen zu stärken, und bittet sie, über den gesonderten
Finanzierungsschalter des Freiwilligen Sonderfonds des Freiwilligenprogramms der Vereinten
Nationen die entsprechenden Finanzmittel bereitzustellen;

6. ermutigt die Mitgliedstaaten, ihre jeweiligen nationalen Koordinierungsstellen für
Weißhelme zu benennen und zu unterstützen, damit das System der Vereinten Nationen im Fall
von humanitären Notsituationen auch künftig über ein leicht zugängliches weltweites Netz von
Schnelleingreifeinrichtungen verfügt;

7. bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen Finanzinstitutionen, die Regionalorgani-
sationen und das System der Vereinten Nationen, zu erwägen, wie die Weißhelm-Initiative in
ihre Programmaktivitäten eingebunden werden könnte, insbesondere soweit sich diese auf die
Gewährung von humanitärer Hilfe und Katastrophenhilfe beziehen;

8. bittet den Generalsekretär, auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen auch künf-
tig die Möglichkeit ins Auge zu fassen, Weißhelme zur Verhütung und Milderung der Auswir-
                                                

1 A/54/217.
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kungen von Notsituationen und humanitären Notsituationen in der Konfliktfolgezeit einzusetzen,
und in diesem Zusammenhang unter Berücksichtigung des derzeit vonstatten gehenden Reform-
prozesses eine angemessene Struktur für die Gewährleistung der Verbindungsaufgaben der
Weißhelme aufrechtzuerhalten;

9. ersucht den Generalsekretär, seine Prüfung der möglichen Stärkung und Ausweitung
der Konsultationsmechanismen zur weiteren Förderung und praktischen Verwirklichung des
Konzepts, wie in Ziffer 14 seines Berichts erwähnt, abzuschließen und der Generalversammlung
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Koordinierung der humanitä-
ren Nothilfe und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen, einschließlich der Wirtschaftsson-
derhilfe" über die gemäß dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten.

73. Plenarsitzung
8. Dezember 1999


